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Ausarbeitung der Alternativen sowie auf fehlende faunistische Erhebungen nicht möglich. Die 

Regierung schließt sich dieser fachlichen Einschätzung an. 

 

Grundsätzlich kann die Zerstörung einer Fortpflanzungsstätte nicht zugelassen werden, wenn 

die Aufrechterhaltung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang möglich ist; 

der Vorhabenträger hat vielmehr die erforderlichen Maßnahmen zum Erhalt der Fortpflan-

zungsstätte zu ergreifen, wenn er sein Vorhaben verwirklichen will. Bei der Beurteilung der 

Anforderungen an den Vorhabenträger kann aber das Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht außer 

Acht gelassen werden. Mehrkosten, zeitliche Verzögerungen und Abstriche am Projektziel sind 

grundsätzlich hinzunehmen; etwas anderes gilt aber dann, wenn die durch die Erhaltung der 

Fortpflanzungsstätte für den Artenschutz erzielbaren Vorteile so gering sind, dass sie außer 

Verhältnis zu den Belastungen des Vorhabenträgers stehen. 

 

Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind nach unserer Auffassung im vorliegenden Fall 

folgende Aspekte zu berücksichtigen: Der Brutbestand des Kiebitzes ist in Mitteleuropa auf-

grund von Landschaftsveränderungen, modernen landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsformen 

sowie erheblich reduzierter Nachwuchsraten stark rückläufig. Von diesem Bestandseinbruch 

ist besonders auch Süddeutschland betroffen. So gilt der Kiebitz in Baden–Württemberg und 

Bayern als ‚stark gefährdete’ Vogelart der Roten Liste mit einer Bestandsabnahme über 50% 

seit den 1980er Jahren. Der ABSP-Kreisband (PAN 2007) gibt für den Landkreis Starnberg 

sechs Brutvorkommen fast ausschließlich auf Ackerflächen im Norden des Landkreises an. 

Bestände im Süden und Osten des Landkreises gelten dagegen als ‚erloschen’. Bei dieser 

Sachlage besteht ein hohes fachliches Interesse an der Erhaltung jeder einzelnen Fortpflan-

zungsstätte. 

 

Im vorliegenden Fall ist allerdings völlig offen, ob bei Durchführung des Vorhabens ein Erhalt 

der Fortpflanzungsstätte überhaupt möglich ist. Der Vorhabenträger müsste zunächst eine 

komplette Umplanung vornehmen und das Ergebnis erneut fachlich beurteilen lassen; in die-

sem Zusammenhang wäre auch eine fachliche Beurteilung der neu in Anspruch genommenen 

Flächen erforderlich. Auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse sehen wir keine über-

wiegende Wahrscheinlichkeit, dass sich hierbei der gesicherte Erhalt der Fortpflanzungstätte 

feststellen lassen wird; überdies ist nicht abschätzbar, ob sich nicht andere Hinderungsgründe 

ergeben, die der Umplanung entgegenstehen, z.B. gewichtige naturschutzfachliche Belange 

auf den Ausweichflächen. Der Vorhabenträger müsste also einen erheblichen zeitlichen und 

finanziellen Mehraufwand in Kauf nehmen, ohne dass absehbar ist, ob sich damit überhaupt 

Vorteile für den Artenschutz erreichen lassen. 
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4. Nebenbestimmungen 

 

Die Anordnung der Nebenbestimmungen stützt sich auf Art. 36 Abs. 2 Nrn. 1, 3, 4 und 5 

BayVwVfG. Die Auflagen sind notwendig, damit die Beeinträchtigung der betroffenen Art so 

gering wie möglich ausfällt bzw. gänzlich vermieden wird. 

 

Der Auflagenvorbehalt ist notwendig, da nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, 

dass durch die Ausnahme Natur und Landschaft in einer Weise beeinträchtigt werden, die 

nicht mehr hinnehmbar ist. Tritt dieser Fall ein, so ist mit einer nachträglichen Aufnahme, Än-

derung oder Ergänzung von Auflagen zu rechnen.  

 

Der Widerrufsvorbehalt dient dazu, um die Ausnahme zu widerrufen, wenn auch durch die 

nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen etwaige Beeinträchtigun-

gen für Natur und Landschaft nicht auf ein hinnehmbares Maß reduziert werden können. 

 

Diese Ausnahme gilt unbeschadet Rechte Dritter. Anderweitige Erlaubnisse oder bürgerlich-

rechtlich erforderliche Zustimmungen Dritter werden davon nicht berührt. Diese sind ggf. ge-

sondert einzuholen. 

 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 1, 2, und 6 des Kostengesetztes -KG-. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides beim Bayerischen Verwaltungsgericht Mün-

chen, Bayerstraße 30, 80335 München (Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München), 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts er-

heben. In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Ge-

genstand des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen 

und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klageschrift 

sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in Ablichtung), ferner zwei 

Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.  
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung  

 Die Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) ist unzulässig.  

 Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätz-   

           lich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Kettermann-Tröger 

Regierungsdirektorin 
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